
 

 

 

Stand: 06.02.2026 

 

Frage 1: 

Gemäß LV wird sich in diversen Positionen auf ein Baugrundgutachten vom 29.06.2021 

bezogen. In den Vergabeunterlagen ist jedoch nur ein Baugrundgutachten von 2025 

vorhanden. 

 

Wir bitten um Nachsendung des oben genannten Gutachtens. 

 

Antwort: 

Das für die Maßnahme relevante Baugrundgutachten ist datiert auf den 15.08.2025. Dieses 

Gutachten ist das Einzige für diesen Baubereich zutreffende Gutachten und liegt dem 

Leistungsverzeichnis zu Grunde. 

Der Bezug in verschiedenen Positionen auf ein Baugrundgutachten vom 29.06.2021 ist 

nicht zu treffend. 

 

Stand: 24.02.2026 

 

Frage 2: 

In den Pos. 7.4.1.10 bis 50 ist die Verkehrssicherung für Bauphase 11 „gemäß beiliegendem 

Verkehrskonzept“ ausgeschrieben. Unterlagen zu Bauphase 11 liegen den 

Vergabeunterlagen nicht bei. 

 

Wir bitten um Nachsendung der fehlenden Unterlagen. 

 

Antwort: 

Die Verkehrsphase 11 ist im Leistungsbereich Deckensanierung als Phase für die 

räumlichen Erweiterungsbereiche und die Herstellung der endgültigen Markierung nach 

Aufbringen der Freigabemarkierung und zwischenzeitlicher Verkehrsfreigabe in den 

Verkehrsphasen 3, 5, 6, 8, 9 vorgesehen. Je nach Bauablaufplanung des Bieters ist der 

Leistungsumfang abhängig vom Umfang der noch nicht während den vorgenannten 

Verkehrsphasen bereits hergestellten endgültigen Markierung und dementsprechend 

individuell zu kalkulieren. Eine gesonderte Planunterlage für die Verkehrsphase 11 ist 

daher erst mit dem BAP aufzustellen. 

 

Frage 3: 

Der Plan „100322_ALT_844_AP_16.4-11_B+M_ Kombi_3.BPh+6.BPh Phase A.pdf“ ist nur als 

Ausschnitt unvollständig Bestandteil der Vergabeunterlagen. 

 

Wir bitten um Nachsendung des vollständigen Planes. 

 

Antwort: 

Der Plan 100322_ALT_844_AP_16.4-11_B+M_ Kombi_3.BPh+6.BPh Phase A_01 wird mit 

Index 1 nachgereicht.  
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Frage 4: 

In den Pos. 1.2.5.560 Be-, Entlüftungskamin, und 1.2.5.580 und 590 Dammbalkenverschluss 

wird auf eine Zeichnung Blatt 3.22 verwiesen. Diese ist nicht Bestandteil der 

Vergabeunterlagen. 

 

Wir bitte um Nachsendung der Zeichnung. 

 

Antwort: 

Der Bezug wird korrigiert. Anstelle des Blattes 3.22 liegt der Ausschreibung der Plan mit 

der Blatt-Nr. 15-2a bei, dieser Plan ist für die Kalkulation der genannten Position 

maßgebend.  

 

 


